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1 Einleitung  

1.1 Anlass und Zielsetzung  

Die Verwaltungsgemeinschaft Neckarsulm-Erlenbach-Untereisesheim mit den Neckarsulmer Stadt-

teilen Obereisesheim, Amorbach und Dahenfeld beabsichtigt für ihre Gemarkung eine Biotopver-

bundplanung erstellen zu lassen. Das Ziel ist eine langfristige Erhöhung der Biodiversität. So dienen 

insbesondere Entwicklungsmaßnahmen innerhalb des Biotopverbunds dazu, die Artenvielfalt flä-

chenhaft zu stärken und qualitativ und quantitativ innerhalb der Gemarkungsgrenzen zu erweitern. 

Wertvolle Biotope und Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten gehen durch Nutzungsänderung, 

Bebauung und Zerschneidung der Landschaft verloren. Durch den anhaltenden Nutzungsdruck ge-

hen nicht nur Flächen verloren, auch die Isolierung von Kleinflächen mindert weiterhin die Land-

schaftsqualität. Vereinzelte Kleinflächen sind durch randliche Beeinflussung bzw. Störfaktoren oft 

stark beeinträchtigt.  

Die Erstellung einer kommunalen Biotopverbundplanung dient der Umsetzung des Fachplans ĂLan-

desweiter Biotopverbundñ. Ziel des Fachplans ĂLandesweiter Biotopverbundñ ist es heimische Arten, 

Artengemeinschaften und die entsprechenden Lebensräume nachhaltig zu sichern und funktionsfä-

hige, ökologische Synergien in der Landschaft zu bewahren, ggf. wieder herzustellen und zu entwi-

ckeln. Nach dem Biodiversitätsstärkungsgesetz des Landes Baden-Württemberg soll bis zum Jahr 

2030 auf 15% der Landesfläche ein funktionaler Biotopverbund im Offenland etabliert werden.  

1.2 Ziele und Aufgaben  

Um die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes und den Ausbau des Landesweiten Bio-

topverbundes auf kommunaler Ebene voranzubringen, sollen Gemeinden und Städte Fachpläne zur 

Biotopverbundplanung erstellen bzw. erstellen lassen. Wesentliche Bestandteile der Biotopverbund-

planung sind die Erfassung und Validierung von Kernflächen des landesweiten Biotopverbundes im 

Offenland sowie die Entwicklung und Präzisierung neuer Verbundachsen innerhalb der jeweiligen 

Gemarkung und z. T. darüber hinaus (überörtliche Zusammenhänge). Als Datengrundlage dienen 

das Zielartenkonzept und die Gebietskulisse des Landesweiten Biotopverbund des Landes Baden- 

Württemberg. 

Die Ziele und Aufgaben der Biotopverbundplanung sind die Erfassung des Ausgangszustands, die 

Planung und Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen auf der Gemarkung der Verwaltungsge-

meinschaft. Bei der Bestandserfassung wird der vorliegende Zustand der vorhandenen Biotopver-

bundflächen (Kernflächen und Verbundachsen) bestimmt und bewertet. Die Planung und Umset-

zung von Maßnahmen erfolgt anschließend auf der Grundlage der Erfassung der Kernflächen und 

Verbundachsen.  
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Die Bearbeitung beinhaltet folgende Arbeitsschritte und Ziele gem. Musterleistungsverzeichnis Ver-

sion 3 (Stand November 2022): 

¶ Zusammenstellung, Sichtung und Auswertung vorhandener Datengrundlagen 

¶ Ermittlung von Maßnahmenflächen: 

o Auswertung Biotopverbunddaten nach Qualität; Ermittlung von Biotopverlustflächen 

o Abgleich der Biotopverbundkulisse mit externen Daten (u. a. Boden und Geologie, 

Hochwassergefahrenkarte); Bewertung der Kernflächen sowie Kern- und Suchräume 

nach Qualität und Flächengröße und erste Priorisierung von Schwerpunkträumen 

o Überprüfung der Flächen (Kernflächen, potenzielle Verbundflächen) im Gelände auf 

Zustand und Aufwertungsfähigkeit; weitere Konkretisierung von Schwerpunkträumen  

o Zielartenbezogene Ermittlung von Maßnahmenflächen (inkl. Auswahl biotopver-

bundrelevanter Zielarten) 

o Festlegung flächenkonkreter Maßnahmen mit Angabe der Umsetzbarkeit (kurz-, mit-

tel- und langfristig); Maßnahmenpriorisierung 

o Kartografische Darstellung der Ergebnisse durch Biotopverbundplan (Kernflächen, 

Kernräume, Verbindungsflächen, Verbundachsen) sowie Maßnahmenplan (Veror-

tung Maßnahmen, Darstellung Schwerpunkträume, ggf. Priorisierung und Kategori-

sierung der Maßnahmen) 

o Erstellung von konkreten Maßnahmensteckbriefen (ca. zehn Steckbriefe) 

o Unterstützung bei der Umsetzung begleitender Maßnahmen 

¶ Bericht und Dokumentation: 

o Erstellung Endbericht mit Dokumentation der Ergebnisse und Methodik 

o Zusammenstellung der Ergebnisdaten als shape-Dateien für GIS 

¶ Beteiligung/Termine: 

o Beteiligung lokaler Akteure wie Naturschutz-Verbände, Landwirte, Obst- und Garten-

bauvereine, sonstige Gebietskenner mittels Runden Tischen, Geländeterminen etc. 

o Termine mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft als Auftraggeber 
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1.3 Grundlagen  

Für die Bearbeitung des Projekts standen folgende Unterlagen und Materialien zur Verfügung: 

Daten der LUBW, des RP Stuttgart, der FVA: 

¶ Kernflächen Biotopverbund Offenland, (Stand 2020) (shp) 

¶ Arbeitshilfe ï Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg 

¶ Arbeitshilfe ï Maßnahmenempfehlungen Offenland 

¶ Arbeitshilfe ï Zielarten Offenland 

¶ Aktuelle Biotopkartierungsdaten (shp) 

¶ Aktuelle Mähwiesenkulisse (Stand 2020) (shp) 

¶ Lebensraumtypen der Natura 2000-Managementpläne (nach Dezember 2018) (shp) 

¶ Lebensstätten der Arten der Natura 2000-Managementpläne (nach Dezember 2018) (shp) 

¶ Weitere Artnachweise (ASP, ARTIS, Landesweite Artkartierung ï LAK, Meldeplattformen) 

(shp) 

¶ Schutzgebietsabgrenzungen (shp) 

¶ Generalwildwegeplan (shp) 

¶ Gewässerstrukturkartierung  

 

Geobasisdaten:  

¶ ALKIS- Daten 

¶ DTK 25 

¶ Gemeindegrenzen 

¶ Orthofotos 

 

Informationen relevanter Daten der Verwaltungsgemeinschaft:  

¶ Eigentumsverhältnisse (Gemeindeflächen, Landesflächen)  

¶ Kataster der vorhandenen Ausgleichsflächen, Ersatzmaßnahmen Naturschutz, Naturschutz-

pflegeflächen (LPR-Daten) 

¶ Gewässerentwicklungsplan (März 2006 ï Bioplan) 

¶ Artenschutz-Gutachten 

¶ Landschaftsplan, Regionalplan 
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Datenerfassung im Planungsgebiet und Datenerhebungen des Büro StadtLandFluss: 

¶ Expertenwissen von Gebietskennern (Biotopverbundbotschafter und Ehrenamtlicher Natur-

schutz abgefragt/abgeprüft) 

¶ Kartierung der Kernflächen des trockenen, mittleren und feuchten Biotopverbunds im Offen-

land 

¶ Kartierung der Verbundsachsen, Schwerpunkträume im Offenland 

¶ Kartierung der Kernflächen der Gebietskulisse Gewässerlandschaften 

¶ Feldvogelkulisse 
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2 Beschreibung des Plangebiet s 

2.1 Lage des Plangebiets  

Die Verwaltungsgemeinschaft Neckarsulm-Erlenbach-Untereisesheim mit den Neckarsulmer Stadt-

teilen Obereisesheim, Amorbach und Dahenfeld liegt mittig des Landkreises Heilbronn, unmittelbar 

nördlich der Stadt Heilbronn (vgl. Abb. 1). In der Neckaraue verläuft der Siedlungskörper durchge-

hend. Die Fläche der Verwaltungsgemeinschaft bzw. das Plangebiet umfasst ca. 41,30 km² (4.130 

ha).  

  

Abbildung 1 Lage der Verwaltungsgemeinschaft Neckarsulm-Erlenbach-Untereisesheim mit Luftbild 

(Quelle: Esri Kartengrundlage, eigene Darstellung)  
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2.2 Naturräumliche Lage und Landnutzung  

Die Verwaltungsgemeinschaft liegt im nördlichen Ausläufer des Naturraums Neckarbecken und wird 

westlich vom Kraichgau, Nordöstlich von der Hohenloher-Haller-Ebene und Südöstlich von den 

Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen (Großlandschaft Schwäbisches Keuper-Lias-Land) einge-

fasst. Die ersten drei genannten Naturräume gehören der Großlandschaft ĂNeckar- und Tauber-

Gäuplattenñ an. 

Das Bearbeitungsgebiet der vVG ist aufgrund der vorliegenden guten Böden und flacheren Struktu-

ren im Westen von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Die agrardominierte Landschaft wird in 

diesem Bereich von linearen Strukturen wie Gewässern und Gehölzgruppen durchzogen. In den 

Hanglagen schließt sich eine Weinbau- und Streuobstnutzung an.  

Das gesamte Untersuchungsgebiet wird von Süd nach Nord vom Neckar und Siedlungsstrukturen 

zerschnitten, die Trennwirkung ist hoch. Neben baulicher Nutzung schließen hier am Neckar Pap-

pelalleen und entsprechende Auenvegetationen an. Der Neckar spaltet sich entlang der Siedlungs-

fläche Neckarsulm in Altarm und Kanal und stellt ein Gewässer 1. Ordnung bzw. Bundeswasser-

straße dar. 

  

Abbildung 2 Darstellung der Naturräume. Die Verwaltungsgemeinschaft ist rot umkreist. (Quelle: LUBW 

Kartenviewer) 
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Der Böllinger Bach, Riedgraben, Mühlbach und Kressgraben fließen direkt dem Neckar zu. 

Als Gewässer 2.Ordnung sind die Sulm mit den Zuflüssen Pfühlbach, Fuchswiesenbach bzw. Erlen-

bach, Stadtseebach, Hängelbach, Amorbach und Lautenbach zu nennen. Die Zuflüsse Dahenbach 

und Brunnenwiesenbach entwässern nordöstlich des Plangebiets in den Kocher.  

Die Hänge sind aufgrund der exponierten und sonnigen Lage vorrangig durch Weinbau eingenom-

men, in den Hochebenen schließt sich Waldnutzung an. Der Weinbau konzentriert sich auf die Hang-

lagen östlich des Neckars. Besonders auf den Gemarkungen Neckarsulm und Erlenbach ist der 

Weinbau mit vielen Haupterwerbswinzern von hervorragender Bedeutung.  

Im Übergang zwischen Gewässernetz und Hanglagen der Weinberge schließen sich bei moderater 

Hangneigung vor allem mittlere Biotoptypen (Streuobst und Wiesennutzung) an.  

2.3 Schutzgebietskulisse  

Im Untersuchungsgebiet liegen keine Vogelschutzgebiete vor. In Teilbereichen streift das FFH-

Gebiet ĂUntere Jagst und unterer Kocherñ (Schutzgebiets-Nr.: 6721341) bei Amorbach und das FFH-

Gebiet ĂLºwensteiner und Heilbronner Bergeñ (Schutzgebiets-Nr.:7021341) bei Dahenfeld das Un-

tersuchungsgebiet. Die im UG liegenden Teilbereiche der FFH-Gebiete sind als Waldflächen defi-

niert. 

Im UG liegt ein kleineres Landschaftsschutzgebiet ĂBaggersee auf Markung Obereisesheimñ mit 

einer Größe von 3,15ha vor und nordwestlich ragt ein kleiner Teil des LSG ĂAltenberg-Mittelbergñ 

mit einer Größe von 24,13ha in die Verwaltungsgemeinschaft hinein (LUBW KARTENDIENST 2022). 

Weiterhin sind insgesamt zwölf  Naturdenkmale , davon 6 flächenhafte Naturdenkmale und 6 Ein-

zelgebilde, auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft verzeichnet (vgl. Abbildung 3). Als ein-

zelne Naturdenkmale sind alte Einzelbäume (Kastanien, Walnuß, Linde und Speierling) ausgewie-

sen. Als flächenhafte Naturdenkmale sind verschiedene Hohlwege, Schilfsandstein-Steinbrüche, so-

wie Weinbergtrockenmauern genannt. Die flächenhaften Naturdenkmale überlagern sich teilweise 

mit gesetzlich geschützten Biotopen.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 365 nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützte Offen-

land-Biotope und 23 nach § 32 LWaldG gesetzlich geschützte Biotope . Dabei handelt es sich im 

Offenland vorwiegend um Feldgehölze, Feldhecken, Trockenmauern, Nasswiesen und FFH-

Mähwiesen. Die geschützten Biotope werden aufgrund der Übersichtlichkeit nachfolgend nicht in 

den Karten dargestellt. 

Naturschutzgebiete  kommen nicht vor. Seit einiger Zeit ist aber ein NSG ĂNeckaraue bei 

Neckarsulmñ, das den Altneckar und seine Aue einschlieÇt, geplant. Der vorläufig geplante Grenz-

verlauf des NGS kann den Maßnahmenkarten entnommen werden. Es wird darauf hingewiesen, 

dass sich die Abgrenzung sowie die konkreten Planungsinhalte noch ändern können. 
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Innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft befinden sich vor allem im östlichen Untersuchungsgebiet 

129 z. T. sehr kleine Teilflächen von FFH-Mähwiesen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abbildung 3 Weitere Schutzgebiete in der Verwaltungsgemeinschaft (Quelle: Esri Kartengrundlage, eigene 

Darstellung) 
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3 Zielarten  

Zielsetzung der kommunalen Biotopverbundplanung ist eine verstärkte Vernetzung sowie Verbes-

serung der Lebensräume bzw. der Erhalt bereits gut ausgeprägter Lebensräume von v. a. flugunfä-

higen, weniger mobilen Arten. Dazu werden für den jeweiligen Anspruchstyp im Offenland (trocken, 

mittel, feucht) Zielarten definiert, auf deren Stärkung die jeweiligen Maßnahmen räumlich und inhalt-

lich abzielen sollen.  

3.1 Auswahl der Zielarten  

Um geeignete Maßnahmen definieren zu können, ist es wichtig potenziell vorkommende bzw. be-

reits tatsächlich vorkommende Arten/Artengruppen, für die konkreter Handlungsbedarf besteht, zu 

identifizieren. Hierbei wird vorrangig auf flugunfähige, wenig mobile sowie rückläufige und gefähr-

dete Arten abgezielt. Diese sind in der ĂArbeitshilfe ï Zielarten Offenlandñ der LUBW aufgef¿hrt. 

Ergänzt werden diese Arten durch eine Auswahl lokaltypischer Arten bzw. durch Arten die lokal eine 

besondere Bedeutung in der Region bzw. auf kommunaler Ebene haben.  

Zielarten aus dem Zielartenkonzept Baden -Württemberg (ZAK)  

Zunächst wurde eine Auswahl an Arten getroffen, die gem. dem (derzeit reduzierten, lediglich in 

Form von Excel-Tabellen vorliegenden) Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg 

in der vVG, im ZAK-Raum Neckar- und Tauber-Gäuplatten und Schwäbisches Keuper-Lias-Land 

sowie dem Naturraum Neckarbecken potenziell vorkommen können. Hierbei muss beachtet werden, 

dass die Datengrundlage des ZAK aus den Jahren 2006 ï 2009 stammt. Anschließend wurde eine 

Auswahl der in der vVG vorhandenen Habitatstrukturtypen vorgenommen und das Ergebnis in die 

vorab durchgeführte Artenselektion aus dem ZAK integriert. Somit wurden Arten, die grundsätzlich 

in der vVG vorkommen können, für die es aber keine geeigneten Habitatstrukturtypen gibt, aus dem 

zu beachtenden Zielartenspektrum entfernt. Anschließend wurden die Arten mit der ĂArbeitshilfe ï 

Zielarten Offenlandñ abgeglichen und Arten aus dem Zielartenspektrum entfernt, die nicht in der 

Arbeitshilfe geführt sind. Aus dem Zielartenspektrum entfernt wurden zudem Arten, für die eine Vor-

kommenswahrscheinlichkeit nur sehr gering ist bzw. für die Vorkommen unplausibel erscheint (Arten 

wie Kreuzotter, Kiebitz, Grauammer). Gründe hierfür sind beispielsweise die Landnutzung, fehlende 

Lebensräume sowie Seltenheit bzw. Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg.  
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Zusätzliche Zielarten  

Zusªtzlich (d. h. Arten, die nicht in der ĂArbeitshilfe ï Zielarten Offenlandñ gef¿hrt sind) in das Ziel-

artenspektrum aufgenommen wurden Arten, für die in den bedeutsamen Lebensraumstrukturen in 

der vVG aktuelle Nachweise vorliegen sowie Arten die sich in diesen Lebensräumen realistisch an-

siedeln werden. Für diese Arten sind biotopvernetzende Maßnahmen v. a. aufgrund des Schutz- 

und Gefährdungsstatus sinnvoll bzw. die Arten würden von biotopvernetzenden Maßnahmen deut-

lich profitieren. Zu nennen ist hier die Art der sogenannten Märzenschnecke (auch Weiße Turm-

schnecke ï Zebrina detrita).  

3.2 Zielartenspektrum/Zielartenliste  

Die in folgender Tabelle 1 aufgeführten Zielarten sind in der vVG von Relevanz für den kommunalen 

Biotopverbund. Hierbei muss beachtet werden, dass nicht alle Arten vorkommen bzw. sich nach 

Umsetzung der Maßnahmen dort ansiedeln können. Die Maßnahmenplanung (vgl. Kap. 4) zielt je-

doch auf die Vernetzung, Verbesserung und auf den Erhalt der (z. T. potenziellen) Lebensräume 

dieser Arten ab, so dass deren Lebensräume grundsätzlich aufgewertet werden. Eine Ansiedlung 

bzw. Besiedlung der Lebensräume wird dadurch jedoch nicht gewährleistet, hierbei sind, insbeson-

dere bei wenig mobilen Arten, weitere externe Faktoren wie z. B. Verbreitung in der größeren Um-

gebung, Ausbreitungsbarrieren, sehr spezifische Lebensraumansprüche von Relevanz.  

Durch die das Zielartenspektrum fördernden Maßnahmen profitieren auch zusätzliche, eher weiter-

verbreitete aber dennoch gefährdete bzw. von Rückgängen bedrohte Arten (Schirmeffekt).  

 

Tabelle 1: Zielarten vVG Neckarsulm- Erlenbach-Untereisesheim 

Zielart An-

spruchstyp 

(feucht, 

mittel, tro-

cken, GL) 

gesi-

cherter 

Nach-

weis 

Ziel-/Maß-

nahmentyp 

(gem. Arbeits-

hilfe Zielarten-

Offenland; vgl. 

Kap. 4.2.1) 

Distanz-

klasse * 

FFH- 

oder 

ASP-Art 

Arbeits-

hilfe Ziel-

arten ï Of-

fenland  

Vögel  

Schilfrohrsän-

ger 

Acrocephalus 

schoenobae-

nus 

f - T2 (G4) - - Ja 

Feldlerche 
Alauda arven-

sis 
m 2024 A1 - - Ja 

Eisvogel Alcedo atthis GWL 2023 - - - Nein 

Zwergdommel 
Ixobrychus mi-

nutus 
f 2023 T2 - - Ja 
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Zielart An-

spruchstyp 

(feucht, 

mittel, tro-

cken, GL) 

gesi-

cherter 

Nach-

weis 

Ziel-/Maß-

nahmentyp 

(gem. Arbeits-

hilfe Zielarten-

Offenland; vgl. 

Kap. 4.2.1) 

Distanz-

klasse * 

FFH- 

oder 

ASP-Art 

Arbeits-

hilfe Ziel-

arten ï Of-

fenland  

Wendehals Jynx torquilla t, m  2024 
G3 (auch 

M1), W1 
K, S I - Ja 

Gebirgsstelze 
Motacilla cine-

rea 
- 2023 - - - Nein 

Wiesenschaf-

stelze 
Motacilla flava m 2023 A1 - - Ja 

Rebhuhn Perdix perdix m 2023 A1 K, S I  - Ja 

Wiedehopf Upupa epops t 2023 G3, A1 (X1) - - Ja 

Amphibien  

Gelbbauch-

unke 

Bombina varie-

gata 
f 2022 T1 K, S I, S II FFH Ja 

Wechselkröte Bufo veridis t, m, f - T1, X1 K, S I, S II FFH Ja 

Heuschrecken,  Käfer, Libellen  

Plumpschrecke 
Isophya kraus-

sii 
t, m, f - 

M1, G2, 

G1c, W1 
K, S I  ASP Ja 

Berg-Sandläu-

fer (Laufkäfer) 

Cicindela syl-

vicola 
f - X1 - - Ja 

Beulenkopf-

bock (Bockkä-

fer) 

Rhamnusium 

bicolor 
- 2007 - - - Nein 

Glänzende 

Binsenjungfer 
Lestes dryas f - G1a, T1 - ASP Ja 

Reptilien  

Schlingnatter 
Coronella aus-

triaca 
t 2024 M1, W1 K, S I, S II FFH Ja 

Mauereidechse 
Podarcis mu-

ralis 
t 2024 - K, S I  FFH Nein 

Ringelnatter Natrix natrix t, m, f 2015 
M1, G1a, 

G4, T2, W1 
K, S I, S II - Ja 
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Säugetiere  

Graues Lang-

ohr 

Plecotus aus-

triacus 
m, (t) - 

K1 (G1c, 

G2) 
- - Ja 

Schmetterlinge  

Storchschna-

bel-Bläuling 

Aricia eume-

don 
f, t, (m) - M1, G1c, G4 - - Ja 

Randring-Perl-

mutterfalter 

Boloria euno-

mia 
f - G4 - - Ja 

Berghexe 
Chazara bri-

seis 
t - M1 K, S I, S II ASP Ja 

Rundaugen-

Mohrenfalter 
Erebia medusa m, t - G1c, M1 - - Ja 

Schlüsselblu-

men-Würfelfal-

ter 

Hamearis lu-

cina 
m, t - W1, G1c - - Ja 

Komma-Dick-

kopffalter 

Hesperia 

comma 
t - M1 - - Ja 

Dunkler Wie-

senknopf-

Ameisen-Bläu-

ling 

Phengaris 

nausithous 
m, f - 

G1b, G1c, 

G2, (G4) 
K, S I, S II FFH Ja 

Heller Wiesen-

knopf-Amei-

sen-Bläuling 

Phengaris te-

leius 
m, f - 

G2, G1b, 

G1c 
K, S I, S II FFH Ja 

Heide-Grün-

widderchen 

Rhagades 

pruni 
t - M1, E1 (G2) - - Ja 

Großer Perl-

mutterfalter 

Speyeria ag-

laja 
t, m, f - M1 (G2) - - Ja 

Veränderliches 

Widderchen 

Zygaena ephi-

altes 
t - M1 (G1c) - - Ja 

Beilfleck-Wid-

derchen 
Zygaena loti t - M1 - ASP Ja 
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Weichtiere  

Schmale Win-

delschnecke 

Vertigo angus-

tior 
f - G4, G1b K FFH Ja 

Märzenschne-

cke 
Zebrina detrita t 2023 - - - Nein 

Wildbienen  

Grauschuppige 

Sandbiene 

Andrena pan-

dellei 
t, m - M1, A1 K, S I, S II ASP Ja 

Rote Schne-

ckenhausbiene 

Osmia and-

renoides 
t - M1, A1 - ASP Ja 

Mohn-Mauer-

biene 

Osmia papa-

veris 
t - M1, X1 (A1) - ASP Ja 

Französische 

Mauerbiene 
Osmia ravouxi t - M1, A1 - ASP Ja 

Sonstiges  

Bitterling 
Rhodeus ama-

rus 
GWL 2020 - - FFH Nein 

Groppe Cottus gobio GWL 2021 - - FFH Nein 

Barbe Barbus Barbus GWL 2020 - - - Nein 

Bachforelle 
Salmo trutta 

fario 
GWL 2021 - - - Nein 

* Distanzklassen bzw. Einstufung der Relevanz für Kern- und Suchräume: K = Kernraum (200 m), S I = Suchraum I (500 

m), S II = Suchraum II (1.000 m) 

Gemäß Tabelle 1 liegt das Hauptaugenmerk des kommunalen Biotopverbunds vor allem auf den 

wenig mobilen Artengruppen Schmetterlinge, Amphibien und Reptilien sowie auf Vögel der Streu-

obstgebiete als lokal bedeutsame Arten, für die ein funktionaler Biotopverbund relevant ist.  
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4 Fachplan landesweiter Biotopverbund  

Die Grundlage für die kommunale Biotopverbundplanung bildet der Fachplan des landesweiten Bi-

otopverbunds aus dem Jahr 2020 (vgl. Abbildung 4) mit der Unterscheidung in trockene, mittlere 

und feuchte Standorte Anspruchstypen bzw. Gewässerlandschaften. Wesentliche Inhalte sind hier-

bei die Kernflächen, Kernräume (200 m Abstand um die Kernflächen), sowie Suchräume mit 500 m 

Abstand zu den Kernflächen und Suchräume mit 1.000 m Abstand um die Kernflächen. In den Such-

räumen sollen idealerweise Verbindungen und Verbundelemente gesichert bzw. neu entwickelt wer-

den, um den räumlichen Biotopverbund gezielt zu stärken. Der Fachplan zielt hierbei vorrangig auf 

die Stärkung der Biotopverbundfunktion für weniger mobile Arten ab.  

Die im Fachplan landesweiter Biotopverbund dargestellten Kernflächen, Kern- und Suchräume wer-

den überprüft, ggf. aktualisiert und konkretisiert. Darauf sowie auf den konkreten Habitatansprüchen 

der Zielarten (vgl. Kap. 3.2) aufbauend wird eine Maßnahmenkonzeption mit dem Ziel der Erhaltung 

sowie Aufwertung der Biotopverbundkulisse erstellt.  

Hierbei weist die Verwaltungsgemeinschaft eine besondere Schutzverantwortung für die mittleren 

Lebensräume Streuobstgebiete sowie Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus tierökologi-

scher Sicht auf. Für die trockenen Standorte entspricht die Schutzverantwortung insbesondere den 

Trockenmauern, Lössböschungen und Hohlwegen. 

4.1 Lage im  landesweiten  Biotopverbu nd 

Die trockenen Standorte sind über weitere anschließende Weinberge in einen regionalen Biotopver-

bund eingebettet. Auf Gemarkung Gellmersbach, Weinsberg und Heilbronn schließen weitere Wein-

bergflächen an. Nach Norden und Westen schließen keine landesweit relevanten Trockenstandorte 

an. Landesweite Schwerpunkträume für den Biotopverbund trockener Standorte liegen auf der Alb-

hochfläche, der Südseite der Alb, im Heckengäu und in der Rheinebene.  

Die mittleren Standorte im Gebiet liegen in keinem landesweiten Schwerpunktraum, sind im Gebiet 

in ihrer Häufigkeit und Verteilung aber von Bedeutung. Die landesweiten Hotspots befinden sich v.a. 

am Albtrauf und Albvorland, in der Rheinebene und weiteren Standorten, siehe hierzu auch Abbil-

dung 4. 

Wie nachfolgend dargelegt kommen feuchte Standorte nur vereinzelt im Auenbereich der Gewässer 

vor und spielen im landesweiten Verbund keine Rolle. Für die feuchten Standorte liegen die Hotspots 

in der landesweiten Betrachtung in der Hoch- und Oberrheinebene sowie im Umland des Bodensees 

und in Oberschwaben. 

Wildtierkorridore (für mobile, waldgebundene Säugetiere mit bodengebundener Lebensweise) gem. 

dem Generalwildwegeplan sind in Neckarsulm und der Umgebung nicht vorhanden.  
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Abbildung 4 Lage im landesweiten Biotopverbund (Quelle: Esri Kartengrundlage, eigene Darstellung) 
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Abbildung 5  Offenlandachsen (Quelle: LUBW) 
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4.2 Landesweite Biotopverbundkulisse in der Verwaltungsgemeinschaft  

Im Gebiet überwiegen die Flächen mittlerer Standorte. Die Kernflächen beinhalten Streuobstwiesen 

und magere Flachland-Mähwiesen. Diese befinden sich vor allem im Osten des Gebietes, da der 

Westen von Ackernutzung geprägt ist (vgl. Abbildung 6). 

Flächen feuchter Standorte bzw. Anspruchstypen finden sich vorrangig wie oben schon erläutert in 

den Bereichen des Neckars und spielen eine untergeordnete Rolle (vgl. Abbildung 6).  

Flächen trockener Standorte bzw. Anspruchstypen sind vorrangig in den Weinbergbereichen (Tro-

ckenmauern) vorhanden und werden durch einige Hohlwege ergänzt (vgl. Abbildung 6). Die Verbun-

dachse Trocken des landesweiten Biotopverbunds läuft einige Kilometer südlich des Untersu-

chungsgebiets. 

Die Gewässerlandschaften (Kernflächen) sind über das ganze Gebiet an den in Kapitel 2.2 darge-

legten Gewässern verbreitet.  

 

 

  

Abbildung 6 Übersicht Biotopverbund trocken - mittel ï feucht (Quelle: LUBW Kartenviewer) 
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4.3 Bestand Kernflächen  

Trockene Standorte bzw. Anspruchstypen  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 65 Kernflächen, die dem Biotopverbund trockener 

Standorte zuzuordnen sind. Den Großteil dieser Kernflächen bilden zum einen im Osten verschie-

dene Gebiete von Trockenmauern und zum anderen verschiedene Hohlwege im gesamten Unter-

suchungsgebiet.  

Insgesamt umfasst der Bestand an Kernflächen trockener Standorte in Neckarsulm ca. 5,38 ha bzw. 

53.757 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7 Kernflächen trockener Standorte (Quelle: LUBW Kartenviewer) 
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Mittlere Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die Kernflächen mittlerer Standorte bzw. Anspruchstypen sind im Gebiet von großer Bedeutung für 

den Biotopverbund, diese machen den weitaus größten Teil der kommunalen Biotopverbundkulisse 

aus. Es befinden sich insgesamt 112 Kernflächen bzw. Teilflächen von Kernflächen im Untersu-

chungsgebiet. Vorranging handelt es sich um Streuobstbestände. 

Der Bestand an Kernflächen mittlerer Anspruchstypen umfasst ca. 155,21 ha. Die Mähwiesen sind 

nicht Bestandteil des Shapes zum mittleren Biotopverbund und entsprechend als neue Kernflächen 

angelegt. 

  

Abbildung 8 Kernflächen mittlerer Standorte (Quelle: LUBW Kartenviewer) 
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Feuchte Standorte bzw. Anspruchstypen  

Insgesamt sind 11 Kernflächen bzw. Teilflächen von Kernflächen der feuchten Standorte auf der 

gesamten Fläche vorhanden. Die Kernflächen setzen sich aus Feldgehölzen, Ufer- sowie Land-

Schilfröhricht, Nasswiesen, Großseggen-Ried sowie einer Altarmfläche (Neckar) zusammen. 

Der Bestand an Kernflächen feuchter Anspruchstypen umfasst ca. 3,99 ha. 

 

  

Abbildung 9  Kernflächen feuchter Standorte (Quelle: LUBW Kartenviewer) 
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Gewässerlandschaften  

Auf der Gemarkung liegen 608,43ha Flächen der Gewässerlandschaften vor. Die Gesamtbilanz um-

fasst die Auen- sowie Ergänzungsflächen die sich aus Hochwasserbetrachtungen ableiten und pri-

mär der Findung von potenziellen Maßnahmenflächen dienen. In Abbildung 10 sind die Kernflächen 

dargelegt. An allen Gewässern liegen innerhalb des Untersuchungsgebiets Kernflächen, ausgenom-

men dem Amorbach.  

Der Erlenbach bzw. Fuchshaubach verläuft im Oberlauf innerhalb von Wäldern, alle anderen Fließ-

gewässer verlaufen im Untersuchungsgebiet in der offenen Landschaft.  

  

Abbildung 10 Darstellung der Kernflächen GL inklusive Aue und Ergänzungsflächen (Quelle: LUBW Karten-

viewer) 
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Vergleich ï Biotopverbundkulisse 2012 und 2020  

Durch den Vergleich der LUBW-Daten der Biotopverbundkulisse mit Stand 2012 und Stand 2020 

lässt sich feststellen, ob Kernflächen neu dazugekommen sind, welche Flächen nicht mehr in der 

Biotopverbundkulisse vorhanden sind, welche Flächen noch unverändert vorhanden sind und bei 

welchen Flächen es zu Änderungen in der Bewertung (Auf- oder Abwertung) kam (siehe Legende 

Abbildung 11). Die Veränderungen der Kernflächenkulisse ergeben sich weitestgehend durch ver-

änderte Auswahlmethodiken in der Erfassung der Kernflächen. Die Erfassung der Kernflächen er-

folgt per Fernerkundung bzw. mathematischen Modellen, die Auswahlmethodiken der LUBW liegen 

hierfür nicht vor.  

Entsprechend kann keine tiefergehende Aussage über den Grund der Veränderung der Flächenum-

griffe getätigt werden, lediglich darüber ob und wie sich die Flächengeometrie verändert hat. Liegt 

keine Veränderung in der Flächengeometrie vor, kam es zu entsprechenden Änderungen in der 

Bewertung.  

Im Nachfolgenden sind die Veränderungen von 2012 auf 2020 nach Anspruchstypen dargelegt. 
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Differenzflächen trockener Standorte  

 

Die Gesamtfläche trockener Standorte hat im Vergleich zum Jahr 2012 deutlich abgenommen. Vor-

rangig sind die Verlustflächen im östlichen Untersuchungsgebiet in den Weinbergen verortet. Diese 

Verluste sind auf veränderte Auswahlmethodiken zurückzuführen. Der Kayberg (Steinbruch), Tro-

ckenmauern, Waldsäume und weitere Flächen sind als neue Flächen hinzugekommen. Die Hohl-

wege haben sich im Untersuchungsgebiet gegenüber der Bewertung von 2012 in ihrem Zustand 

allgemein verbessert. 

 

  

Abbildung 11  Darstellung der Flächenveränderung von 2012 zu 2020. trockene Standorte (Quelle: Esri Kar-

tengrundlage, eigene Darstellung) 
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Differenzflächen mittlerer Standorte  

Bei den mittleren Standorten kommt es im gesamten Untersuchungsgebiet zu Verlusten (vgl. Abbil-

dung 12) und neu hinzugefügten Kernflächen. Die Kernflächen östlich der Wohnbebauung von 

Neckarsulm wurden 2020 als Kernflächen des mittleren Biotopverbunds aufgenommen. 

Die Anpassung der Methodiken zur Fernerkundung von Streuobstbeständen lässt sich als entschei-

dender Faktor für die signifikanten Veränderungen im mittleren Biotopverbund identifizieren. 

  

Abbildung 12  Darstellung der Flächenveränderung von 2012 zu 2020. Mittlere Standorte (Quelle: Esri Kar-

tengrundlage, eigene Darstellung) 
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Differenzflächen feuchter Standorte  

Bei den feuchten Standorten sind kleinflächig Verlustflächen zu verzeichnen, insbesondere in Rand-

bereichen von bestehenden Kernflächen (vgl. Abbildung 13). Neue Flächen sind nicht hinzugekom-

men. Die bestehenden Flächen haben sich in ihrer Bewertung teilweise verändert, sowohl positiv als 

auch negativ. 

 

  

Abbildung 13  Darstellung der Flächenveränderung von 2012 zu 2020. feuchte Standorte (Quelle: Esri Kar-

tengrundlage, eigene Darstellung) 
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4.4 Plausibilisierung der Flächenkulisse des Landesweiten Biotopverbunds  

Mittels mehrerer Geländebegehungen in den Jahren 2022 und 2023 wurden die Kernflächen trocke-

ner, mittlerer und feuchter Standorte sowie die Kernflächen der Gewässerlandschaften erfasst bzw. 

validiert sowie jeweils eine Beurteilung zu Zustand und ggf. erforderlicher Maßnahmen durchgeführt. 

Zudem wurde der Flächenumgriff der Flächen auf Zu- oder Abnahme kontrolliert. Hauptaugenmerk 

lag hier bei den Streuobstbeständen und sonstigen mittleren Bereichen. Hierbei wurde eine detail-

lierte Kartiermethode angewendet, um zielorientierte Maßnahmen für Grünland und Baumbestand 

ableiten zu können. Dies geht über die standardmäßige Plausibilisierung bzw. Überprüfung der 

Kernflächen hinaus. Der Erhebungsbogen für die Streuobstkartierung mit den einzelnen Parametern 

der Erfassung ist dem Bericht angehängt. Für die Bewertung Biotopverbund sind die Hauptparame-

ter ĂBestandesdichteñ, ĂArt der Nutzungñ, ĂMistelbefallñ, ĂPflegezustand des Gr¿nlandsñ sowie allge-

mein ĂBaumbestandñ von besonderer Bedeutung. Zusªtzlich wurden Nebenparameter wie Erschlie-

ßung, Kleinstrukturen u.a. mit aufgenommen. 

Wenn die Kernfläche keine biotoptypischen Strukturen mehr aufweist und/oder der Zustand sehr 

schlecht ist und somit eine Wiederherstellung der Fläche nicht leistbar bzw. zielführend wäre, wird 

die jeweilige Kernfläche aus der Flächenkulisse entfernt.  

Bisher in der Flächenkulisse nicht berücksichtigte Flächen, die biotoptypische Strukturen aufweisen 

und Relevanz für den Biotopverbund aufweisen, werden neu in die Kulisse mit aufgenommen.  

Die Mähwiesen im Gebiet stellen einen Sonderfall dar und wurden nachträglich als neue Kernflächen 

erfasst. Näheres dazu in der Plausibilisierung zu den mittleren Standorten bzw. Anspruchstypen. 

Plausibilisierung trockene Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die gem. der LUBW ausgewiesenen Kernflächen trockener Standorte sind in der vVG zu großen 

Teilen noch vorhanden und konnten im Zuge der Kartierung bestätigt werden. Vorrangig setzt sich 

die Kulisse der trockenen Standorte aus den Biotoptypen ĂHohlwegñ und ĂTrockenmauerñ zusam-

men und wird durch weitere Sonderstandorte wie Felsköpfe und ehemalige Abbaustätten ergänzt. 

Trockenmauern konnten vereinzelt nicht mehr angetroffen werden oder sind noch nicht Teil der 

Kernflächenkulisse und wurden entsprechend ergänzt. Der Pflegezustand der Trockenmauern ist 

sehr unterschiedlich- ältere Trockenmauern (v.a. in abgelegeneren Bereichen) sind oftmals zuneh-

mend von Gehölzen eingenommen und in schlechten Zuständen anzutreffen. Für den Erhalt und die 

Entwicklung der Trockenmauern sind geeignete Pflegemaßnahmen umzusetzen. Die Trockenmau-

ern bzw. Trockenmauerkomplexe innerhalb der Weinberge sind wichtige Habitate für Zielarten mit 

trockenen Habitatansprüchen, hier besteht weiteres Entwicklungs- und vor allem Aufwertungspoten-

zial. 
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Die Weinbergstandorte werden ï abgesehen von den Trockenmauern und Hohlwegen ï nicht weiter 

in der Kernflächenkulisse der LUBW berücksichtigt. Aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale wie 

Exposition und Flachgründigkeit repräsentieren sie jedoch idealtypische Bedingungen für trockene 

Standorte und fließen daher weiterhin in großem Umfang in die Suche nach Maßnahmen sowie in 

die Planung des Biotopverbunds der trockenen Standorte ein. 

Abbildung 14 Trockenmauern in gutem Zustand links in der Nähe zum Kayberg und schlechtem Zustand mit be-

ginnender Gehölzsukzession rechts, in der Nähe zu Gemarkungsgrenze Heilbronn (Quelle: eigene Aufnahmen) 
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Die Hohlwege konnten allesamt bestätigt werden, sind hinsichtlich ihres Zustandes für den trocke-

nen Biotopverbund und den damit verbundenen Zielarten allerdings oftmals fragwürdig. Bei entspre-

chendem Kronenschluss kann durch die bestehende Verschattung auch bei trockenen Witterungs-

verhältnissen nicht mehr von einem trockenen Standort im Sinne des Biotopverbunds ausgegangen 

werden (vgl. Abbildung 15 links). Hohlwege mit entsprechender Ausrichtung (Sonneneinstrahlung) 

und Lichtdurchlässigkeit stellen wertvolle Lebensräume des trockenen Biotopverbunds dar (vgl. Ab-

bildung 15, rechts). 

  

Abbildung 15 Hohlweg mit geschlossenem Kronendach südlich und entsprechender Verschattung links 

(südlich Dahenfeld) und besonnter Hohlweg in der Nähe zum Aquatoll rechts (Quelle: eigene Aufnahmen) 



Biotopverbundplanung ï Offenland und Gewässerlandschaften | vVG NSU-Erlenbach-Untereisesheim      Seite 34 

Hervorzuheben sind zudem die vereinzelten größeren Flächen, wie z.B. die verwachsenen Fels-

köpfe auf Erlenbacher Gemarkung. Die offenen Felsbildungen oberhalb der Weinberge sind zum 

Zeitpunkt der Kartierung durch Brombeer-Gestrüpp und Laubbäume von Sukzession geprägt, kön-

nen aber weiterhin als Standort des trockenen Biotopverbunds angesehen werden. Hier herrscht 

großes Aufwertungspotenzial, durch die Ausrichtung nach Süd/West herrschen optimale Lichtver-

hältnisse vor. 

Generell liegen die Kernflächen des trockenen Biotopverbunds schwerpunktmäßig in den Weinbau-

gebieten. Eine Verbindung kann aufgrund der verteilten Lage der Kernräume nur bedingt erreicht 

werden. Wichtig ist hier v.a. die Verbesserung der Biotopverbunds trockener Standorte innerhalb 

der Gebiete um dort ein erhöhtes Lebensraumpotenzial zu etablieren. 

Für den besseren Biotopverbund innerhalb der Weinberge wurden aus der Nutzung gefallene/ ver-

brachte Grundstücke berücksichtigt. Im Maßnahmenteil wird auf diese Flächen Bezug genommen, 

die Umsetzbarkeit der Maßnahme ist v.a. auf gemeindeeigenen Flächen anzunehmen und muss auf 

Privatgrund mit dem Grundstückseigentümer geklärt werden. Die Erfassung dieser Flächen erfolgte 

im Bewirtschaftungsjahr 2023. Angelegt sind diese Flªchen unter der MaÇnahme ĂAnlage von ar-

tenreichen Bl¿hflªchenñ. 

 Abbildung 16 Verwachsene Felsköpfe oberhalb der Weinberge, Gemarkung Erlenbach (Quelle: eigene Auf-

nahme) 
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Auf Gemarkung Erlenbach kann hier ein regionaler Biotopverbund mit den trockenen Flächen der 

Weinberge auf Gemarkung ĂGellmersbachñ angestrebt werden. Zudem schließen weitere Trocken-

standorte in Heilbronn und Weinsberg südlich der A6 an. 

Plausibilisierung mittlere Standorte bzw. Anspruchstypen  

Wie bereits erwähnt, nehmen die Kernflächen mittlerer Standorte den größten Flächenanteil an 

Kernflächen in Neckarsulm ein. Die Abgrenzungen der Streuobstgebiete als Kernflächen der LUBW 

bilden hierbei jedoch nicht die Realität ab. Nahezu alle Abgrenzungen der Streuobstgebiete als 

Kernflªchen wurden als Ăfalschñ eingestuft und durch die Vor-Ort-Begehung neu abgegrenzt. Die 

Flächenumgriffe der Kernflächen haben sich dadurch teilweise vergrößert, in einigen Fällen auch 

deutlich verkleinert. Teilweise wurden auch Kernflächen aus der Biotopverbundkulisse entfernt z. B. 

waldartige Strukturen ohne Streuobstbäume, Freizeitgrundstücke mit Nadelbäumen sowie Hütten 

und Weinberge. Beispielhaft hierzu ist die kleingärtnerische Anlage auf Gemarkung Neckarsulm zu 

nennen, durch die bauliche Nutzung und Naturferne können die dort vereinzelt anzutreffenden Streu-

obstbäume nicht mehr als klassisches Streuobstgebiet charakterisiert werden und erfüllen damit 

nicht das Kriterium der Kernflächen. Nördlich von Erlenbach sind größere Streuobstgebiete als neue 

Kernflächen hinzugekommen, die Bestände sind teilweise sehr jung. Aber auch ältere Bestände 

waren bisher nicht als Kernflächen erfasst worden und wurden ergänzt. Falsch erfasste Kernflächen 

resultieren zudem aus den Fernerkundungsdaten der Streuobsterhebung, hier wurde teilweise Stra-

ßenbegleitgrün als Streuobst-Kernfläche klassifiziert, die Flächen wurden bereinigt. 

Für die Einordnung der Pflegezustände wurde das Gebiet zusätzlich in 18 Teilbereiche unterteilt. 

Die Pflegezustände der Streuobstbestände sind unterschiedlich. Allgemein ist die Grünlandpflege 

im Untersuchungsraum sehr gut, nur vereinzelt waren Flurstücke im Zustand des Grünlandes in 

ihren Teilgebieten in die Bewertungsstufen mittel oder schlecht einzuordnen ï insgesamt befindet 

sich der Unterwuchs (Grünlandnutzung) auf 15 der 18 Teilgebiete in einem guten Zustand. Der Zu-

stand der Bäume im Gebiet ist in 11 der 18 Gebiete in einen gepflegten Zustand einzuordnen, 7 

Teilgebiete entsprechen einem durchmischten Bestand. In diesen Gebieten halten sich die Anteile 

an gepflegten und ungepflegten Beständen in etwa die Waage.  

 Abbildung 17 Bestände im guten Erhaltungszustand westlich von Dahenfeld (links) und schlechten Erhal-

tungszustand im Umfeld zum "Häckselplatz " (rechts) (Quelle: eigene Aufnahmen) 
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Die Einteilung in Teilbereiche kann einzelne Flurstücke nicht berücksichtigen, auch in gepflegten 

Bereichen können in geringen Anteilen verbrachte Grundstücke vorhanden sein. Die Pflegezustände 

der Streuobstbestände sind in einer gesonderten Karte beigefügt. 

Kleinere Bestände wurden nicht in die Teilgebiete integriert um die Übersichtlichkeit zu gewährleis-

ten. Weiterhin sind sie trotzdem Bestandteil der Kernflächen und somit auch des Maßnahmenteils. 

Allgemein wurde bei Kartierung der Streuobstbestände wenig Mistelbefall im Gebiet festgestellt, le-

diglich in 2 Teilgebieten wurde ein beginnender Mistelbefall kartiert. Für den generellen Erhalt der 

Streuobstbestände kann hier mit relativ geringem Aufwand sehr viel erreicht werden.  

Die FFH-Mähwiesen waren nicht Bestandteil der Gebietskulisse zum mittleren Biotopverbund 2020 

und wurden nach der Erfassung LUBW ĂFFH-Mªhwiesenñ in die mittlere Gebietskulisse nachrichtlich 

übernommen, entsprechend dem Fall C nach ĂArbeitshilfe ï Musterleistungsverzeichnis für die Er-

stellung und Umsetzung kommunaler Biotopverbundplanungenñ (2021).  Die Mähwiesen wurden in 

einer Übersichtsbegehung begutachtet. Aus diesen Pflegezuständen lässt sich ein ggf. notwendiger 

Handlungsbedarf ableiten. Die Kartierung stellt lediglich eine Übersichtsbegehung dar und kann nur 

die Zustände im Bewirtschaftungsjahr 2022/2023 berücksichtigen und keine endgültige Aussage 

über den Erhaltungszustand der Wiesen darlegen. 
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Plausibilisierung feuchte Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die gem. der LUBW ausgewiesenen Kernflächen feuchter Standorte konnten durch die Geländebe-

gehungen weitestgehend bestätigt werden. Bei insgesamt 3 Flächen hat sich der Flächenumgriff 

verändert. Für die Nasswiese (Biotoptyp 33.20) auf Gemarkung Erlenbach wurde die Kernfläche an 

die tatsächliche Ausdehnung angepasst und vergrößert. Ein Großseggen-Ried am östlichen Ge-

bietsrand (Waldübergänge) der Gemarkung Dahenfeld wurde ebenfalls vergrößert, die vegetativen 

Merkmale waren hier deutlich weitläufiger ausgeprägt. Im Bereich der Streuobstbestände (Gemar-

kung Neckarsulm) musste eine KF in ihrer Ausdehnung verkleinert werden, aufgrund von randlicher 

Beeinflussung durch Befahrung und Mahd wurde der Biotoptyp Nasswiese hier um den südlich ver-

laufenden Weg eingekürzt, siehe Abbildung 18, links). 

2 Kernflächen entsprechen lediglich auf 2 % ihrer räumlichen Ausdehnung dem feuchten Anspruchs-

typ, die verbleibenden Flächen des Biotops sind in ihrer Ausprägung dem mittleren Biotoptypen 

(Feldgehölz) zuzurechnen. Hierbei handelt es sich um Quellschüttungen im Böschungsbereich nahe 

Untereisesheim, die in den Kressgraben entwässern. Die Zugänglichkeit der Flächen war nicht ge-

geben, es ist anzunehmen, dass die Quellschüttungen bestehen und die Kernflächen bestätigt wer-

den können. Weiterhin sind die 2 Baggerseen in der Neckaraue Bestandteil der feuchten Kernflä-

chen, die Ausdehnung begrenzt sich hier auf die uferbegleitende Vegetation mit angrenzenden Ge-

hölzgruppen, die Gewässerköper selbst sind nicht Bestandteil der feuchten Kernflächen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 18 Nasswiese am Waldrand zum Streuobstgebiet, nähe Hängelbach (links) und Großseggenried 

(rechts) auf Gemarkung Dahenfeld (Quelle: eigene Aufnahmen) 



Biotopverbundplanung ï Offenland und Gewässerlandschaften | vVG NSU-Erlenbach-Untereisesheim      Seite 38 

Plausibilisierung Gewässerlandschaften  

Die Kernflächen bilden Teilbereiche der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bäche und Flüsse 

sowie weitere Biotoptypen im näheren Umfeld (Auenbereiche) zu den Gewässern ab. Dazu zählen 

u.a.: Auwälder, Quellbereiche gewässerbegleitende Auwaldstreifen und Seen. Plausibilisiert wurden 

die Kernflächen am Neckar, der Sulm, Pfühlbach, Fuchshaubach bzw. Erlenbach, Stadtseebach, 

Hängelbach, Amorbach sowie Dahenbach und Brunnenwiesenbach. 

Die Flächenkulisse der Gewässerlandschaften beinhaltet auch Flächen innerhalb des Waldes, diese 

sind überwiegend als Waldbiotop kartiert. Die Kernflächen sind weitestgehend im räumlichen Ver-

bund mit Fließgewässern vorhanden. 

Die Fließgewässer bzw. Bäche innerhalb des Waldes sowie sonstigen Waldbiotopen (mit Gewäs-

serbezug bzw. Bezug zu feuchten Standorten) sind durchgehend vorhanden und in einem guten 

Zustand. Diese stellen eine wertvolle, bereits bestehende Verbundachse zur Verzahnung von Of-

fenland und Wald für gewässerbezogene Arten bzw. Lebensräume dar. Aus diesen Teilbereichen 

leiten sich keine weiteren Maßnahmen ab.  

Für die Sulm wird aktuell ein Gewässerentwicklungsplan im Bereich zwischen Binswangen und 

Neckarsulm erstellt, flussaufwärts ergibt sich auch durch ein technisches Bauwerk ein Wanderungs-

hindernis an der Sulm. Ein weiteres markantes Wanderungshindernis stellt der Hochwasserdamm 

am Erlenbach dar (nördlicher Ortsrand von Erlenbach). Alle Kernflächen der Gewässerlandschaften 

konnten bestätigt werden, Splitterflächen auf der Grenze des Bearbeitungsgebiets wurden nicht wei-

ter überprüft.  

Abbildung 19 Naturnaher Fuchshaubach im Wald (links) und Hängelbach (rechts) mit Kopfweiden und   

fehlendem Gewässerrandstreifen (Quelle: eigene Aufnahmen) 


































































































































































